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Botschaft
zu einer Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
(AVIG)

vom 23. August 1989

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zur Teilrevision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes mit dem Antrag auf Zustimmung.

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, folgende parlamentarische Vorstösse abzu-
schreiben:
1985 P 84.547 Arbeitslosenversicherungsgesetz. Revision der Artikel 32-37

(Nl l .3.85, Vannay)

1985 P 84.562 Wetterbedingte Arbeitsausfälle. Karenztag (N 11. 3. 85, Dirren)
1985 P 84.563 Wetterbedingte Arbeitsausfälle. Selbstbehalt für Arbeitgeber

(Nl l .3.85, Dirren)

1985 P 84.945 Kurzarbeit und wetterbedingte Arbeitsausfälle. Karenztag und
Selbstbehalt des Arbeitgebers (S 21. 3. 85, Lauber)

1986 P 86.347 AHV-Rentner. Entschädigung bei Teilarbeitslosigkeit
(N 20. 6. 86, Carobbio)

1986 P 86.484 Arbeitslosenversicherung. Berücksichtigung der Berggebiete
(N 9. 10. 86, Aliesch)

1986 P 86.595 Arbeitslosenversicherung. Insolvenzentschädigung
(N 19. 12. 86, Rechsteiner)

1987 P 87.331 Langzeit- und Sockelarbeitslosigkeit (S 15. 6. 87, Jelmini)

1987 P 87.566 Arbeitslosenversicherungsgesetz. Änderung von Artikel 52
(N 18. 12. 87, Leuenberger-Solothurn)

1988 P 88.393 Schwervermittelbare Arbeitslose (N 23. 6. 88, Etique)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und
Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

23. August 1989 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Delamuraz
Der Bundeskanzler: Buser
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Übersicht

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.Oj verbes-
serte nicht nur den sozialen Schutz gegen die Folgen von Arbeitslosigkeit, sondern
wurde durch seine Tendenz, vor allem die Annahme zumutbarer Arbeit zu fördern,
und durch den Ausbau des Leistungsbereiches (z. B. Präventivmassnahmen) zu ei-
nem unentbehrlichen Instrument der modernen Arbeitsmarktpolitik. In diesen
Grundzügen ist das 1984 eingeführte Gesetz den hohen Erwartungen vollauf ge-
recht geworden.

Die mit der Vorbereitung der Vorlage befassten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
treter waren sich daher von Anfang an einig, dass der Kerngehalt der 1984 einge-
führten Neuordnung, die auf einem ausgewogenen Kompromiss zwischen den So-
zialpartnern beruht, durch die Revision nicht in Frage gestellt werden sollte.

Die Revisionsvorlage verfolgt zur Hauptsache zwei Stossrichtungen, nämlich zum
einen die Vereinfachung des Gesetzesvollzugs im Leistungsbereich und zum ande-
ren eine Herabsetzung der finanziellen Selbstbeteiligung des Arbeitgebers bei den
Leistungsarten Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung. Mit der zweiten
Massnahme sollen die beiden genannten Leistungsarten aufgewertet werden, da-
mit die Arbeitgeber nicht länger zum Nachteil der Arbeitnehmer auf Entlassungen
ausweichen, wie dies in den letzten Wintern relativ häufig vorgekommen ist.

An der Entschädigung wetterbedingter Arbeitsausfälle durch die Arbeitslosenversi-
cherung wird festgehalten. Die Schlechtwetterentschädigung bleibt nach der Vor-
lage auf unmittelbar durch das Wetter verursachte Ausfälle beschränkt, während
für indirekt wetterbedingte Arbeitsunterbrüche (Kundenausfälle) eine Härtefallre-
gelung im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigung vorgeschlagen wird.
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Botschaft

I Allgemeiner Teil

II Ausgangslage

III Administrative Probleme

Die Arbeitslosenversicherung ist durch den - sozialpolitisch sicherlich zu be-
grüssenden - Ausbau des Leistungsbereiches und durch zahlreiche Verfeinerun-
gen mit der Einführung des AVIG auch komplizierter geworden. Der Grossteil
der damals neu eingeführten Normen hat sich bewährt. In Teilbereichen haben
sich allerdings gewisse Mängel administrativer Natur gezeigt, die zwar nicht
Hauptgegenstand des vorliegenden Entwurfs bilden, bei der Gelegenheit einer
Gesetzesrevision aber behoben werden sollten. Dies trifft am ausgeprägtesten
für die Berechnungsweise des versicherten Verdienstes und der Arbeitslosenent-
schädigung im Falle von Zwischenverdiensten sowie für das gesamte Meldewe-
sen beim Bezug von Schlechtwetterentschädigungen zu.

112 Belastung des Arbeitgebers bei Kurzarbeits-
und Schlechtwetterentschädigung

Seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat der Bun-
desrat eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen entgegengenommen, mit
denen die Prüfung von Änderungsvorschlägen an diesem Gesetzeswerk verlangt
wurde. Im Vordergrund stand dabei die Beobachtung, dass die mit dem AVIG
eingeführte finanzielle Selbstbeteiligung des Arbeitgebers bei der Kurzarbeits-
und insbesondere der Schlechtwetterentschädigung viele Arbeitgeber veranlasst
hat, von diesen Instituten keinen Gebrauch mehr zu machen und statt dessen
Entlassungen vorzunehmen. Ging es bei der Einführung der Selbstbeteiligung
darum, Missbräuche beim Arbeitgeber auszuschalten, so hat sich in der Zwi-
schenzeit vielerorts die Praxis herausgebildet, die Arbeitnehmer zu entlassen,
weil der vom Arbeitgeber zu bezahlende «Preis» der Kurzarbeit (monatlicher
Karenztag und Pflicht zur Bezahlung der Sozialversicherungsprämien für die
ausgefallene Arbeitszeit) im AVIG zu hoch angesetzt worden ist. Er bedarf so-
mit einer Korrektur.

113 Konzeption der Schlechtwetterentschädigung

In den Expertengremien wie im Vernehmlassungsverfahren ist eine ausgiebige
Diskussion über die Frage geführt worden, ob die Schlechtwetterentschädigung
überhaupt beibehalten werden soll, und wie sie gegebenenfalls in ihren Grund-
zügen zu konzipieren sei. Die heutige Regelung, wonach zwar alle ALV-Pflichti-
gen gleich hohe Beiträge bezahlen, aber nur die Arbeitnehmer ausgewählter Er-
werbszweige (namentlich Bau- und Waldwirtschaft) von dieser Entschädigungs-
art profitieren können, wird von vielen als stossende Privilegierung empfunden.
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Sie verlangen daher eine Korrektur entweder der Beitrags- oder der Leistungs-
seite. Schliesslich standen vier Modelle zur Diskussion, nämlich
- die Beibehaltung der heutigen Finanzierung bei gleichzeitiger Ausdehnung

des Kreises der Anspruchsberechtigten (Ziff. 113.1);
- die Abschaffung bzw. Privatisierung der Schlechtwetterentschädigung

(Ziff. 113.2);
- die finanzielle Verselbständigung der Entschädigung durch Erhebung von

Sonderprämien von den Anspruchsberechtigten (Ziff. 113.3);
- das vom Bundesrat vorgeschlagene Modell einer restriktiven Schlechtwetter-

entschädigung mit solidarischer Finanzierung (Ziff. 113.4).

113.1 Ausdehnung

Der Verzicht auf die heutigen Einschränkungen - Branchenzugehörigkeit der
Anspruchsberechtigten und unmittelbare Wetterbedingtheit von Arbeitsausfäl-
len - würde zumindest formal eine grössere Übereinstimmung zwischen dem
Kreis der Beitragszahler und jenem der potentiellen Leistungsempfänger her-
stellen.
Eine solche Öffnung würde aber letztlich dazu führen, dass auch reine Fabrika-
tions- und Handelsbetriebe (z. B. Herstellung bzw. Vertrieb von Getränken oder
Regenschirmen) in den Genuss der Entschädigung kommen könnten. Die So-
zialisierung des Risikos von durchaus üblichen Absatzschwankungen muss je-
doch aus ordnungspolitischen Gründen abgelehnt werden. Das gleiche gilt für
Pikett- und Wartezeiten in Gastwirtschafts- und anderen Dienstleistungsbetrie-
ben. Schliesslich handelt es sich bei der ALV um eine Arbeitnehmerversiche-
rung, die Betriebsunterbrüche nicht als solche decken kann, sondern nur inso-
fern, als die Leistungen an den Arbeitgeber der Erhaltung von Arbeitsplätzen
dienen.
Wie die nachstehende Grafik deutlich macht, unterliegt die Arbeitslosenquote
des Baugewerbes viel extremeren saisonalen Schwankungen als etwa jene des
Gastgewerbes; und dies obwohl die winterlichen Spitzen der Ganzarbeitslosig-
keit im Baugewerbe dank der Schlechtwetterentschädigung bereits gebrochen
werden. Je grösser diese jahreszeitlichen Schwankungen der Arbeitslosenquote
ausfallen, umso eher kann erwartet werden, dass eine Schlechtwetterentschädi-
gung im obigen Sinne zielkonforme Wirkungen zeitigt, indem sie dem Arbeitge-
ber eine Alternative zur Personalentlassung bietet. In Anbetracht der unter-
schiedlichen Verhältnisse und Reaktionsweisen der Arbeitsmärkte des Bauge-
werbes und der Erwerbszweige des Fremdenverkehrs (namentlich des Gastge-
werbes) lässt sich jedenfalls die Forderung nach einer Ausdehnung des Gel-
tungsbereichs der Schlechtwetterentschädigung auf den Erwerbszweig des Tou-
rismus mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht begründen.
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113.2 Abschaffung/Privatisierung der Schlechtwetterentschadigung

Die Ausrichtung von Leistungen bei wetterbedingten Arbeitsunterbrilchen wird
von der Verfassung nicht ausdriicklich vorgeschrieben, so dass eine Aufhebung
dieser Entschadigungsart auf dem Weg der Gesetzgebung zulassig ware.

Die Schlechtwetterentschadigung machte im Durchschnitt der Jahre 1984-1988
etwas iiber einen Zehntel der gesamten ALV-Leistungen aus. Rein rechnerisch
ergabe sich damit bei ihrer Abschaffung eine theoretische Pramienreduktion um
0,5 Lohnpromille. Die wetterbedingten Arbeitsausfalle waren damit aber nicht
aus der Welt geschafft, und es wiirde sich unabwendbar die Frage stellen, wer
sie anstelle der Versicherung zu tragen hatte. Falls die jeweilige Branche eine
Losung auf freiwilliger, sozialpartnerschaftlicher Ebene suchen soil, milssten
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Baugewerbes fur diesen Zweck zusatzli-
che Sozialkosten in der Hohe von etwa 1-2 Lohnprozenten aufbringen. Es muss
befiirchtet werden, dass in diesem Fall viele Unternehmer auf einen Anschluss
an diese Versicherung verzichten und statt dessen bei voraussichtlich langerdau-
ernden Arbeitsausfallen Entlassungen vornehmen bzw. generell nur noch Sai-
sonarbeitsvertrage anbieten wiirden. Mit einer Einsparung von Versicherungs-
leistungen ware kaum zu rechnen. da die bisherigen wetterbedingten Ausfalle in
Form von saisonaler Ganzarbeitslosigkeit der entlassenen Bauarbeiter wieder
erscheinen wiirden. In Spitzenmonaten konnte dieser Umlagerungsprozess iiber
10 000 Bauarbeiter betreffen.

Von einer derartigen Entwicklung waren nun aber verschiedene negative Aus-
wirkungen auf die Arbeitsbedingungen (Tendenz zu Saisonalisierung und Ab-
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rufsarbeit, Verlust von gesetzlichen oder vertraglichen Anciennitätsansprüchen)
und auf die soziale Sicherheit (Beitragslücken in der Altersvorsorge) der Betrof-
fenen zu erwarten, welche dieses Modell als unannehmbar erscheinen lassen.
Gegen die Schlechtwetterentschädigung wurde eingewendet, dass sie die natür-
lichen Strukturanpassungsprozesse, die ausgewogene betriebliche Risikovertei-
lung und schadenmindernde Abwehrmassnahmen behindere, anstatt sie zu för-
dern. Zumindest in den traditionellen Schlechtwettersektoren, auf welche diese
Leistungsart antragsgemäss beschränkt bleiben soll, ist dieser Vorwurf nicht be-
rechtigt. Der Bundesrat hat bereits in der AVIG-Botschaft vom 2. Juli 1980 be-
tont, dass die Möglichkeiten aktiver Einflussnahme des Arbeitgebers zur Ver-
meidung von wetterbedingten Arbeitsausfällen bei unseren klimatischen Ver-
hältnissen beschränkt sind (BB1 1980 III 533 f.). Die aktive Subventionierung
von Massnahmen und Vorrichtungen zur Förderung des Bauens im Winter
wurde daher schon damals abgelehnt.
Die Schlechtwetterentschädigung will den Unternehmer nicht von der eigenen
Initiative zur Schadensbekämpfung abhalten. Sie deckt im Gegenteil nur Aus-
fälle, die durch zumutbare Vorkehren nicht vermieden werden können (vgl. Er-
läuterungen zu Art. 43 Abs. l Bst. b des Entwurfs).
Gegen die Abschaffung der Entschädigungsart sprechen ferner wirtschafts- und
regionalpolitische Überlegungen. Alle Nachbarländer der Schweiz und die mei-
sten vergleichbaren westeuropäischen Staaten kennen wie unser Land eine (üb-
rigens zur Hauptsache auf das Baugewerbe beschränkte) Schlechtwetterentschä-
digung. Es wäre für das Baugewerbe wohl kaum verständlich, wenn diese
Stütze ausgerechnet auf den Zeitpunkt der Schaffung eines europäischen Bin-
nenmarkts hin geknickt würde. Abgesehen von der grundsätzlichen Erwägung,
dass ohne Not keine neuen Differenzen zur Wirtschaftspolitik der Gemein-
schaft geschaffen werden sollten, geht es hier angesichts der Öffnung der
Märkte und der fortschreitenden Liberalisierung des Ausschreibungs- und Sub-
missionswesens auch um die konkrete Wettbewerbsfähigkeit, namentlich in den
Grenzregionen. Zudem würde eine Abschaffung der Schlechtwetterentschädi-
gung, welche erfahrungsgemäss insbesondere auch den wirtschaftlich benachtei-
ligten und peripheren Gebieten unseres Landes zugute kommt, anerkannten re-
gionalpolitischen Zielsetzungen zuwiderlaufen.

113.3 Obligatorische Versicherung mit Sonderprämien

Da sich das Risiko wetterbedingter Arbeitsausfälle sehr ungleichmäßig auf die
verschiedenen Versichertengruppen verteilt, ist auch geprüft worden, ob die ent-
sprechenden Leistungen zu Recht von allen Versicherten solidarisch getragen
werden oder ob zu ihrer Finanzierung branchenspezifische (oder nach anderen,
z. B. geografischen Risikokriterien festgelegte) Sonderprämien erhoben werden
sollten, wobei der obligatorische Charakter der Versicherung beibehalten
würde. Die Einführung risikoabgestufter Sonderprämien würde aber einen Ein-
bruch in bisher unumstrittene Grundsätze des Sozialversicherungssystems dar-
stellen, der wohlüberlegt sein will und inner- wie ausserhalb der ALV zu weite-
ren Begehren in dieser Richtung führen kann. Im Bereich der Arbeitslosenversi-
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cherung könnte zum Beispiel das Versicherungsobligatorium für Gruppen wie
die Beamten in Frage gestellt werden (vgl. Amtl. Bull. N 1976 1703).
Ausschlaggebend für die Ablehnung eines solchen Modells ist indessen die
kaum lösbare Unterstellungsfrage. Es ist tatsächlich nicht ersichtlich, wie der
Kreis der versicherten Personen in einem solchen Modell befriedigend gezogen
werden könnte. Wenn bereits heute, d. h. bei einer durch die Gesamtheit der
Beitragszahler finanzierten Schlechtwetterentschädigung, verschiedene Kreise
von-strapazierter Solidarität sprechen, würden es Angehörige von Betrieben des
Baugewerbes, die wie etwa das kaufmännische Personal individuell nicht von
der Entschädigung profitieren könnten, erst recht als stossend empfinden, wenn
sie den erhöhten Prämiensätzen unterworfen würden. Um gerechter als das heu-
tige System zu sein, dürfte die Abgrenzung daher nicht branchen- oder auch
nur betriebsweise getroffen werden, sondern müsste auf der Ebene des indivi-
duellen Arbeitnehmers erfolgen. Dies wäre aber mit schier unüberwindlichen
administrativen Komplikationen und vielen Rechtsstreitigkeiten im Einzelfall
verbunden. _Schliesslich wären die AHV-Ausgleichskassen nicht mehr in der
Lage, den Beitragseinzug für die ALV zu übernehmen, so dass der Aufbau eines
parallelen Einzugssystems durch die Arbeitslosenkassen ins Auge gefasst wer-
den müsste. Zusammenfassend wäre ein rationeller Vollzug der Schlechtwetter-
versicherung kaum mehr möglich.
Die in dieser' Ziffer dargestellten Probleme gelten sinngemäss auch für gesamt-
arbeitsvertraglich vereinbarte (und evtl. allgemeinverbindlich erklärte) Bran-
chenobligatorien. Solche Lösungen dürften zudem wegen der schmalen Risiko-
basis der einzelnen Branchen und infolge des vervielfachten Verwaltungsauf-
wands verhältnismässig teuer ausfallen, so dass ihr Zustandekommen in den
einzelnen Branchen nicht gesichert erscheint.

113.4 Vorschlag des Bundesrates

Der Entwurf beschränkt die Schlechtwetterentschädigung weiterhin auf die aus-
schliesslich auf zwingende Wettereinflüsse zurückzuführenden Arbeitsausfälle
der traditionellen Schlechtwetterbranchen, während Kundenausfälle infolge
Schneemangels von dieser Entschädigung ausgeschlossen bleiben. Die Finan-
zierung erfolgt wie bis anhin über die ordentliche ALV-Prämie. Diese Solidari-
tät kostete die Beitragspflichtigen im Durchschnitt der Jahre 1984-1988 rund
0,5 Lohnpromille.
Hingegen wird im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigung die Berücksichtigung
von indirekt wetterbedingten Arbeitsausfällen (Kundenausfälle wegen Schnee-
mangels) vorgesehen: der Bundesrat erhält die Kompetenz, die Anrechenbarkeit
solcher Arbeitsausfälle zu regeln. Er beabsichtigt dies in dem Sinne zu tun, dass
ausserordentliche, nicht dem gewöhnlichen Betriebsrisiko zurechenbare Arbeits-
ausfälle neu als Kurzarbeit entschädigt werden (vgl. Art. 32 Abs. 3 in Verbin-
dung mit Art. 33 Abs. l Bst. b und Abs. 3).
Gegenüber der bisherigen Regelung hat der Vorschlag zwei wesentliche Vor-
züge. Erstens wird der Begriff des anrechenbaren Arbeitsausfalls klarer defi-
niert (vgl. Art. 43 und 43 a). Zweitens wird eine zeitliche Limitierung vorgeschla-
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gen, die einigen gewichtigen Einwänden gegen die geltende Regelung Rech-
nung trägt (Art. 44).

Mit diesen Verbesserungen vermag das vorgeschlagene Modell sowohl unter
dem Aspekt des sozialen Schutzes der Arbeitnehmer wie auch aus wirtschafts-
und regionalpolitischer Sicht zu befriedigen. Zur Vermeidung einer grösseren
Winterarbeitslosigkeit wird den Arbeitsvertragsparteien ermöglicht, das Arbeits-
verhältnis auch bei längerdauernden wetterbedingten Unterbrüchen aufrecht-
zuerhalten. Dies kommt die ALV nicht grundsätzlich teurer zu stehen als die
Ausrichtung von Taggeldern an Ganzarbeitslose, hat aber sowohl für den Ar-
beitnehmer wie für den Arbeitgeber erhebliche Vorteile. Der Arbeitnehmer
bleibt im Genuss eines umfassenderen sozialen Schutzes, solange das Arbeits-
verhältnis andauert. Der Arbeitgeber spart sich die Kosten für die ohne
Schlechtwetterentschädigung grössere Personalfluktuation und kann sein Perso-
nal bei Besserung der Wetterlage kurzfristig reaktivieren. Als Ausgleich für
diese Vorteile auferlegt ihm das Gesetz gewisse finanzielle Lasten.

Durch die vorgeschlagene Detailausgestaltung ist auch dafür gesorgt, dass die
Schlechtwetterentschädigung die Arbeitgeber nicht davon abhalten wird, die
notwendigen Massnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunterbrüchen zu veran-
lassen und ihre Strukturen marktgerecht anzupassen (vgl. Art. 43 und 43 a).
Die beantragte Lösung darf zudem als «europaverträglich» bezeichnet werden,
nachdem die meisten vergleichbaren westeuropäischen Länder und insbeson-
dere alle Nachbarstaaten der Schweiz ebenfalls eine zur Hauptsache auf das
Baugewerbe beschränkte Schlechtwetterentschädigung kennen.
Schliesslich ist zugunsten des beschriebenen restriktiven Modells anzuführen,
dass es im Vernehmlassungsverfahren eine relative Mehrheit der Stellungnah-
men auf sich vereinigen konnte.

114 Auswirkungen auf die Berg- und Randregionen

Bereits der Umstand, dass der vorliegende Revisionsentwurf - entgegen mehre-
ren im Vernehmlassungsverfahren gestellten Begehren - sich grundsätzlich für
die Beibehaltung der Schlechtwetterentschädigung im Rahmen der Arbeitslo-
senversicherung ausspricht, liegt zweifellos vor allem im Interesse jener Regio-
nen, in denen wetterbedingte Arbeitsausfälle im Baugewerbe, in der Waldwirt-
schaft usw. überdurchschnittlich häufig auftreten. Das sind ganz besonders die
Berggebiete mit langen Wintern.

Gegenüber der bisher geltenden Regelung dürften insbesondere drei der vorge-
schlagenen Neuerungen positive Auswirkungen auf die Berg- und Randregio-
nen zeitigen:
- Mit der Herabsetzung der Arbeitgeberbelastung bei der Schlechtwetterent-

schädigung (Halbierung des Karenztages, Art. 43 Abs. 3, und Übernahme von
Sozialversicherungsbeiträgen durch die Versicherung, Art. 48 Abs. 2) wird für
den Arbeitgeber der Anreiz erhöht, eine voraussichtlich längerdauernde wet-
terbedingte Arbeitseinstellung mit der Schlechtwetterentschädigung statt
durch vorübergehende Entlassungen von Arbeitnehmern zu überbrücken.

384



Dies wird sich vor allem im Baugewerbe in höheren Lagen auswirken, wo im
Winter regelmässig längere Arbeitsunterbrüche auftreten. Daran, dass dank
der Schlechtwetterentschädigung die Arbeitsverträge während des winterli-
chen Arbeitsunterbruches aufrecht erhalten werden können, sind vor allem
auch die Arbeitnehmer stark interessiert.

- Sodann ist hier die erweiterte Kompetenzbestimmung im Bereich der Kurzar-
beitsentschädigung zu erwähnen, wonach der Bundesrat auch auf wetterbe-
dingte Kundenausfälle zurückzuführende Arbeitsausfälle anrechenbar erklä-
ren kann (Art. 32 Abs. 3). Da dabei vor allem an aussergewöhnliche Arbeits-
ausfälle wegen Schneemangels gedacht wird (vgl. die Ausführungen im be-
sonderen Teil), ist es klar, dass diese Neuerung ausschliesslich oder doch
zum allergrössten Teil im Berggebiet zum Tragen kommen wird.

- Mit der weiteren Kompetenzbestimmung, wonach der Bundesrat den Begriff
der saisonalen Beschäftigungsschwankungen umschreibt (Art. 33 Abs. 3), sol-
len die nicht anrechenbaren saisonalen Ausfälle besser von den anrechenba-
ren wirtschaftlich bedingten abgegrenzt werden. Daher wird sich auch diese
neue Bestimmung vor allem dort positiv auswirken, wo regelmässig in grösse-
rem Ausmass saisonale Beschäftigungsschwankungen auftreten, also im Berg-
gebiet.

12 Ergebnisse des Vorverfahrens

121 Expertenberatungen

Bereits 1984 hat der Bundesrat gegenüber den eidgenössischen Räten die Zusi-
cherung abgegeben, dass das im selben Jahr in Kraft getretene Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz nach einer kurzen Beobachtungsphase einer Überprüfung auf
seine Tauglichkeit im Vollzug unterzogen werde. Am 25. April 1985 verabschie-
dete er eine Teilrevision der Ausführungsverordnung vom 31. August 1983
(AVIV). In der Folge hat sich gezeigt, dass eine Reihe weiterer Probleme nur
auf dem Weg der Gesetzesänderung befriedigend gelöst werden können. Ferner
sind mehrere parlamentarische Vorstösse eingegangen, die ebenfalls eine Geset-
zesänderung verlangen (vgl. Ziff. 13).
Im Verlauf der Jahre 1986 und 87 wurde in der Konsultativkommission der Ar-
beitslosenversicherung und der Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds
der Arbeitslosenversicherung ein Revisionsentwurf ausgearbeitet. Die Experten-
gremien haben sich bei der Auswahl der Revisionspunkte von drei Grundsätzen
leiten lassen:
- Der Gesetzesvollzug soll vereinfacht werden. Diesem Grundsatz folgen die

meisten Abänderungsvorschläge in den Bereichen der Arbeitslosenentschädi-
gung und der Insolvenzentschädigung.

- Die Kurzarbeits- und die Schlechtwetterentschädigung sollen aufgewertet
werden. Ein Bündel von Vorschlägen zielt darauf ab, die Belastung des Ar-
beitgebers beim Bezug dieser Entschädigungen auf das Mass zu reduzieren,
das der durchschnittliche Arbeitgeber zu tragen bereit und imstande ist, be-
vor er zu Entlassungen schreitet.

- Der Kerngehalt der geltenden ALV-Ordnung soll nicht geändert werden. Ein
Leistungsausbau kann somit nicht im Vordergrund stehen. Dieser Grundsatz
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schliesst aber einzelne gezielte Verbesserungen wie die Vereinheitlichung des
Taggeldansatzes auf der Höhe von 80 Prozent (bisher: Ledige 70%) und Er-
leichterungen im Bereich der Präventivmassnahmen nicht aus.

122 Vernehmlassungsverfahren

Der Departementsentwurf ist den Kantonen, Parteien, Wirtschaftsverbänden
und weiteren Interessierten vom 1. März bis 30. Juni 1988 zur Vernehmlassung
unterbreitet worden.
Die Berechtigung einer Revision wurde von keiner Seite in Frage gestellt. Die
weitaus meisten Vernehmlasser stimmten auch den skizzierten Zielsetzungen
des Entwurfs zu. Einige Arbeitnehmerorganisationen und zwei politische Par-
teien erachteten die Vorlage für unausgewogen bzw. für einseitig arbeitgeber-
orientiert und schlugen deshalb eine Reihe von weiteren Änderungen vor, die
sich zugunsten der Arbeitnehmer auswirken würden. Bedenken grundsätzlicher
Natur wurden von mehreren Vernehmlassern an der bisherigen Konzeption der
Schlechtwetterentschädigung geäussert.
Die vorgeschlagene Vereinheitlichung des Taggeldansatzes für ledige und ver-
heiratete Versicherte auf 80 Prozent des versicherten Verdienstes fand weitge-
hende Zustimmung (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW,
SH, SG, SO, TI, TG, UR, VD, VS, ZG; CVF, SPS, LdU, PdA, PSU; Gewerbe-
verband,.VSIG, Bauernverband, Bankiervereinigung; SGB, CNG, Föderativver-
band, VSA, LFSA, VGCV, zahlreiche weitere). Dagegen sprachen sich mehrere
Parteien (FDP, SVP, Liberale Partei) und Arbeitgeberverbände (Vorort, Zentral-
verband, Fédération des Syndicats patronaux) aus.
Lediglich eine starke Minderheit spricht sich für die vorgeschlagene Beibehal-
tung der Degression der Taggelder (Art. 22 Abs. 3) aus. Letztere wird von AR,
BL, GR, LU, SG, SZ, TG, ZH; FDP, SVP; Vorort, Zentralverband, Gewerbe-
verband, Bauernverband, VSIG sowie vom Verband der Arbeitsämter-und den
Krankenkassen unterstützt. Der Kanton VD, die Liberale Partei, die Syndicats
patronaux und die Bankiervereinigung schlagen eine Milderung bzw. vermehrte
Ausnahmen von der Degression vor. Für die Abschaffung der Degression spre-
chen sich aus: AG, AI, BE, BS, FR, GE, JU, NE, NW, OW, SO, SH, TI und
VS; CVF, SPS, LdU, PdA, PSU; SGB, CNG, Föderatiwerband, VSA, LFSA,
VGCV, Verband der öffentlichen Arbeitslosenkassen, Anwaltsverband, alle
kirchlichen und weitere Vernehmlasser.
Der Entwurf sieht vor, die Abstufung der Höchstzahl der Taggelder (85, 170
bzw. 250 Tage) nach der vorgängigen Beitragsdauer (6, 12 bzw. 18 Monate) zu
belassen. Dieser Regelung stimmen ausser ZH alle Kantone, die FDP, SVP, Li-
berale Partei, die Arbeitgeberverbände, die Durchführungsorgane der Versiche-
rung (öffentliche Kassen, Arbeitsämter) sowie weitere Vernehmlasser zu. Eine
Minderheit I schlägt eine Vereinheitlichung der Anspruchsmaxima vor (SPS,
LdU, PdA, SGB, Föderativverband, VSA; Anwaltsverband, kirchliche und wei-
tere Kreise). Eine Minderheit II (CVP; CNG und VGCV) spricht sich für eine
zweistufige Lösung aus. Der Kanton Zürich schlägt gar fünf Stufen vor.
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Eine aus SPS, SGB, Föderatiwerband, CNG, VGCV und Weiteren bestehende
Gruppe verlangt die Erhöhung der Höchstdauer über die geltende Marke von
250 Taggeldern hinaus.

Der Anspruch auf Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung von (nicht
beitragspflichtigen) AHV-Rentnern soll nach Auffassung der grossen Mehrheit
der Vernehmlasser entwurfsgemäss ausgeschlossen bleiben. Im entgegengesetz-
ten Sinne äusserten sich BS, LU; SPS; SGB, VSA, Föderativverband; Verband
der Arbeitsämter, Invalidenverband.

Die Mehrheit der Vernehmlasser stimmt der Halbierung der vom Arbeitgeber
zu übernehmenden Karenzzeit auf einen halben Tag im Monat zu. Einige Kan-
tone (AR, GL, LU, SH, SO, SZ, UR), die Bankiervereinigung und der Verband
der Arbeitsämter sind für die Beibehaltung der eintägigen Karenzfrist. Grau-
bünden und der Fremdenverkehrsverband verlangen sogar eine Erhöhung die-
ser Frist, während umgekehrt die Kantone BE, JU, NE, NW, VS und der Ver-
band der öffentlichen Arbeitslosenkassen eine Streichung der Karenzfristen
vorschlagen. Einzelne Vernehmlasser plädieren für differenziertere Lösungen
(VD, Liberale Partei: kein Karenztag ab 2. Monat; BL: Beibehaltung des vollen
Karenztages nur bei der Schlechtwetterentschädigung).

Fast einhellige Zustimmung findet der Vorschlag, die AHV-Beitragsanteile des
Arbeitgebers für die ausgefallene Arbeitszeit über die Versicherung zu finanzie-
ren (bisher Arbeitgeber). Zwei Kantone (JU, VS) möchten noch weiter gehen
und fordern, dass die Versicherung auch die Arbeitnehmerbeiträge bzw. die
Beiträge an die 2. Säule übernehmen sollte.

Der Entwurf schlägt keine konzeptionellen Änderungen der Schlechtwetterent-
schädigung vor. Dem stimmt eine relative Mehrheit der Befragten (Kantone
AG, AR, BS, BL, GE, JU, LU, NE, SH, SZ, TI, VD, ZH; SPS, Liberale Partei
und PSU; Zentralverband, Vorort, Gewerbeverband, Syndicats patronaux und
Bankiervereinigung; SGB, CNG und VGCV sowie weitere Vernehmlasser, dar-
unter der Baumeisterverband) zu. Eine Minderheit I plädiert für eine Erweite-
rung des Geltungsbereichs auf alle Erwerbszweige, in denen witterungsbedingte
Arbeitsausfälle vorkommen, mindestens aber auf die Erwerbszweige des Frem-
denverkehrs. Dazu gehören die Kantone BE, FR, GR und VS; der LdU; der
Bauernverband; VSA und LFSA sowie weitere Vernehmlasser (darunter Ge-.
meindeverband, regionale Verbände der Fremdenverkehrsregionen und das
Seilbahngewerbe). Die Kantone GE, OW, SG, SO und TG (Minderheit II)
schlagen die finanzielle Verselbständigung der Schlechtwetterversicherung vor,
der Gewerbeverband und der Zentralverband, welche dem Entwurf zustimmen,
beantragten die nähere Prüfung einer solchen Ausgliederung. Die Minderheit
III, bestehend aus den Kantonen GL, NW, UR, ZG; der CVF; dem VSIG so-
wie namhaften Branchenverbänden wie dem Fremdenverkehrsverband, dem
Wirteverband und dem Hotelierverein, verlangt die Gleichstellung zwischen
dem Tourismus und dem Baugewerbe, wobei sowohl eine Erweiterung des Gel-
tungsbereiches der heutigen Regelung wie auch eine finanzielle Verselbständi-
gung der Schlechtwetterversicherung als akzeptabel erachtet werden. Die völlige
Abschaffung der Schlechtwetterentschädigung wird vom Kanton AI, der FDP
und der SVP verlangt.
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Alle übrigen Änderungsvorschläge werden von grossen Mehrheiten der Ver-
nehmlasser unterstützt.

13 Erledigung parlamentarischer Vorstösse

Die Postulate Vannay, Dirren I und II und Lauber verlangen eine Überprüfung
der Selbstbehalte zu Lasten des Arbeitgebers bei der Schlechtwetterentschädi-
gung und teilweise auch bei der Kurzarbeitsentschädigung. Diesen Begehren ist
mit den vorgeschlagenen Änderungen der Artikel 32 Absatz 2, 39 Absatz 2, 43
Absatz 3 und 48 Absatz 2 entsprochen worden.

Das Postulat Carobbio wünscht eine Gesetzesänderung in dem Sinne, dass
AHV-Altersrentner ebenfalls in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung
kommen sollten. Diesem Anliegen muss aber entgegengehalten werden, dass
Altersrentner von der ALV-Beitragspflicht ausgenommen sind (Art. 2 Abs. 2
Bst. c). Nachdem sie gerade dank der AHV-Rente weniger auf ein ungeschmä-
lertes Erwerbseinkommen angewiesen sind als ihre jüngeren Kollegen, erachten
wir die beantragte Durchbrechung des Grundsatzes der Kongruenz zwischen
Beitragspflicht und Leistungsanspruch nicht für gerechtfertigt. Gegen eine sol-
che Ausdehnung spricht übrigens die Erfahrung, dass es bei Rentenbezügern,
die oft nur noch einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, in der Praxis äusserst
schwierig ist, zwischen Kurzarbeit und gewollter Reduktion der Arbeitszeit zu
unterscheiden.
Das Postulat Aliesch verfolgt zwei Ziele, die hier getrennt behandelt werden
müssen. Erstens verlangt es, dass die Kurzarbeitsentschädigung auch in Er-
werbszweigen mit saisonalen Beschäftigungsschwankungen ausgerichtet werden
soll. Der Entwurf hält am Grundsatz des Ausschlusses von Saisonrisiken von
der Versicherungsdeckung fest, bietet aber eine Lösung für ausserordentliche,
durch den gewöhnlichen Saisonverlauf eben gerade nicht erklärbare Arbeitsaus-
fälle (Art. 32 Abs. 3). Zweitens zielt der Vorstoss auf die Schaffung einer separa-
ten, durch Sonderprämien der interessierten Erwerbszweige finanzierten
Schlechtwetterentschädigung ab. Dem kann aus den in Ziffer 113.3 dargelegten
Gründen nicht stattgegeben werden.

Mit den Postulaten Rechsteiner und Leuenberger-Solothurn werden verschie-
dene Änderungen bei der Ausgestaltung der Insolvenzentschädigung angeregt.
Der Bundesrat teilt grundsätzlich die Auffassung der Postulanten und schlägt
eine entsprechende Korrektur der Artikel 51 Buchstabe b und 52 Absatz l vor
(vgl. nähere Ausführungen im besonderen Teil).

In Erfüllung des Postulats Jelmini, das die grosszügigere Förderung von Mass-
nahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit vorschlägt, beantragt der
Bundesrat die Erhöhung der Subventionssätze für Weiterbildungsmassnahmen
(Art. 63 Abs. 1).
Schliesslich beantragt das Postulat Etique einen Ausbau der Leistungen bei
Einarbeitung schwervermittelbarer Arbeitsloser in dem Sinne, dass die Versi-
cherung anstelle des Arbeitgebers die obligatorischen Sozialversicherungsbei-
träge (Arbeitgeberanteil) auf den Einarbeitungslöhnen entrichten soll. Eine sol-
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che Beitragsrückvergütung würde indessen erheblichen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand für die Arbeitslosenkassen verursachen, da die Kassen mit den
unterschiedlichen Beitragssätzen verschiedener Versicherer zu tun hätten. Das
Postulat möchte letztlich das Instrument der Einarbeitungszuschüsse attraktiver
gestalten. In die genau gleiche Richtung zielt der bundesrätliche Entwurf mit
der vorgeschlagenen Verdoppelung der Leistungsdauer in Ausnahmefällen
(Art. 66 Abs. 2 und 3).

2 Besonderer Teil:
Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

21 Arbeitslosenentschädigung

Art. 10 Abs. 2bis

Die Abgrenzung zwischen teilweiser Arbeitslosigkeit (z. B. Fall des teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers, der eine Vollzeitbeschäftigung sucht) und Kurzar-
beit (vgl. Art. 31 ff. des Gesetzes) wird auf eine klare defmitorische Grundlage
gestellt. Damit wird eine Umgehung der Vorschriften über die Kurzarbeitsent-
schädigung (z. B. Pflicht des Arbeitgebers zur Übernahme der Karenzzeit) ver-
hindert.

Art. 11 Abs. 4

Die heutige Regelung zwingt den Versicherten, unmittelbar ab Eintritt der Ar-
beitslosigkeit die Ferientage zu beziehen, die ihm beim Austritt aus dem letzten
Arbeitsverhältnis noch zustanden. Dies führt unter anderem dann zu Schwierig-
keiten, wenn der Betroffene bereits auf einen späteren Termin Dispositionen
getroffen hat (z. B. zur Abdeckung des pro-rata-Anteils der Betriebsferien bei
einem zukünftigen Arbeitgeber, irreversible Ferienbuchungen).
Neu wird der Beginn des Entschädigungsanspruchs durch Ferienguthaben beim
Austritt aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr aufgeschoben.
Um Doppelbezüge zu vermeiden, soll dem Bundesrat die Kompetenz zu Son-
derregelungen für besondere Fälle erteilt werden. Im Vordergrund stehen dabei
Arbeitnehmer mit Ferienansprüchen, die über dem obligationenrechtlichen Fe-
rienanspruch von vier bis fünf Wochen pro Jahr liegen. Dabei ist etwa an Leh-
rer zu denken.

Die Konsultativkommission hat auch ein Alternativmodell geprüft, das die Be-
rücksichtigung der Ferienansprüche als Regel und die Nichtberücksichtigung
als Ausnahme vorsah. Diese Variante würde aber die Schwächen der heutigen
Regelung nicht beheben, sondern im Gegenteil zusätzlichen Kontrollaufwand
verursachen. Im übrigen hat sich die vorgeschlagene Regelung in der Über-
gangsordnung (1977-1983) bewährt.

Art. 22 Abs. l

Die Differenzierung des Taggeldansatzes (80% des versicherten Verdienstes für
Verheiratete und ihnen gleichgestellte Versicherte, 70% für die übrigen) wird
von weiten Kreisen als diskriminierend erachtet, zumal der Unterhaltspflicht
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gegenüber Kindern bereits durch den Zuschlag in der Höhe der entgangenen
Kinderzulagen Rechnung getragen wird. Die Vorgeschlagene Änderung bringt
auch eine Angleichung der Arbeitslosenentschädigung an die Leistungen bei
Kurzarbeit, die schon heute einheitlich 80 Prozent des ausgefallenen Lohnes be-
tragen. Der Einheitssatz ist aber auch im Kranken- und Unfallversicherungsbe-
reich aufgrund gesamtarbeitsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen die fast
ausnahmslose Regel.

In den Expertenberatungen wandte sich eine Minderheit gegen eine Erhöhung
des Taggeldansatzes für ledige Arbeitslose, weil sie befürchtete, dass dies zu ei-
ner Verminderung der Stellensuchbemühungen dieser Versicherten führen
würde.

Art. 22 Abs. 4

Entgegen der knappen Mehrheit der Vernehmlassungen muss am Grundsatz
der Degression der Taggelder festgehalten werden. Die Degression fördert die
Arbeitsannahme und erleichtert insbesondere die Vermittlung, indem sie die fi-
nanzielle Grenze der Zumutbarkeit einer Arbeit herabsetzt. Aus der Sicht der
Vermittlung kann auf das Instrument der Degression nicht verzichtet werden;
es unterliegt allerdings gewissen sozialpolitisch motivierten Einschränkungen.
Die Degressionsgegner machen vor allem geltend, dass die Taggeldkürzung oft-
mals die Falschen treffe, nämlich Familienväter der mittleren Altersgruppe. Der
Bundesrat beantragt, diesem teilweise berechtigten Einwand dadurch Rechnung
zu tragen, dass die Altersgrenze, oberhalb derer die Degression entfällt, von 55
auf 45 Jahre herabgesetzt wird. Zusammen mit den bereits bestehenden Aus-
nahmebestimmungen (Wegfall der Taggeldkürzung unterhalb eines bestimmten
Taggeldbetrags sowie Bundesratskompetenz zur vorübergehenden Aufhebung
der Degression bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit, Abs. 4 und 5) wird
diese Erleichterung dafür sorgen, dass die Degression nur noch jüngere Perso-
nen mit einem überdurchschnittlich hohen Taggeld betrifft, die bei einem aus-
geglichenen Arbeitsmarkt länger als 17 Wochen arbeitslos bleiben.

Art 23 Abs. 4

Die Verknüpfung des versicherten Verdienstes mit dem vom Versicherten wäh-
rend der Rahmenfrist erbrachten Beitragsaufkommen hat sich in der Praxis
nicht bewährt. Insbesondere erfordert die komplizierte Regelung einen grossen
Verwaltungsaufwand bei Kassen und Arbeitgebern (zahlreiche Rückfragen bei
Arbeitgebern, Verzögerungen, erhebliche Fehlerquelle). Zweck der aufzuheben-
den Vorschrift ist es, zu verhindern, dass der Taggeldbemessung ein zufällig ho-
her Verdienst unmittelbar vor Eintritt der Arbeitslosigkeit zugrundegelegt wird.
Diesem berechtigten Anliegen kann aber durch eine geeignete Neufassung der
Verordnungsbestimmungen über den Bemessungszeitraum für den versicherten
Verdienst ebensogut Geltung verschafft werden.

Art. 24 und 25

Das geltende Gesetz führt bei der Festsetzung der Entschädigung im Falle von
bloss teilweiser Arbeitslosigkeit zu grossen Schwierigkeiten. Insbesondere be-
steht ein zum Teil widersprüchliches Nebeneinander von mehreren verschiede-
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nen Berechnungsarten für die Berücksichtigung von Verdiensten, die ein Ar-
beitsloser während der Arbeitslosigkeit erzielt. Die vorgeschlagene Regelung
verzichtet auf die bisherigen, administrativ umständlichen und in einigen Fällen
ungerechten Unterscheidungen zwischen Ersatzarbeit, Zwischenverdienst und
Verdienst aus Teilzeitbeschäftigung, fasst sämtliche während der Kontrollpe-
riode erzielten Verdienste unter der Bezeichnung «Zwischenverdienst» zusam-
men und regelt sie einheitlich. Die Neuregelung verstärkt den Anreiz zur An-
nahme von Zwischenverdienstgelegenheiten, wobei Überentschädigungen wie
bis anhin ausgeschlossen werden.

Praktisch bedeutet die neue Fassung, dass der Versicherte, welcher einen ir-
gendwie gearteten Zwischenverdienst erzielt, unabhängig vom zeitlichen Um-
fang des Arbeitsausfalls eine allein nach dem Verdienstausfall bemessene Ent-
schädigung in der Höhe von 80 Prozent des innerhalb einer Kontrollperiode er-
littenen Ausfalls beanspruchen kann.

Für den Versicherten ist die neue Regelung insgesamt der bisherigen minde-
stens gleichwertig.

Art. 29 Abs. 2 zweiter und dritter Satz (neu)

Die Erweiterung bezweckt, den Kassen jenen Ermessensspielraum zu verschaf-
fen, den sie bei der Durchsetzung von zedierten Lohn- und Entschädigungsan-
sprüchen des Versicherten gegenüber dem Arbeitgeber benötigen, um nach den
anerkannten Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und der Verwaltungsökono-
mie handeln zu können.
Nach dem geltenden Wortlaut der Bestimmung bedarf ein Verzicht auf die Gel-
tendmachung einer offensichtlich unberechtigten Forderung der Zustimmung
der kantonalen Amtsstelle. Wie die Erfahrungen zeigen, ist diese im Vollzug der
Arbeitslosenversicherung vor allem mit arbeitsmarktlichen Fragen befasste In-
stanz wenig geeignet, über den Verzicht auf die Geltendmachung dieser An-
sprüche zu befinden. Diese Aufgabe kann das BIGA als Aufsichtsbehörde über-
nehmen. Eine ähnliche Zuständigkeitsregelung besteht bereits bei der Insol-
venzentschädigung, wo das BIGA die Kasse ermächtigen kann, auf die Gel-
tendmachung von Lohnforderungen im Ausland zu verzichten (Art. 54 Abs. 2
AVIG in Verbindung mit Art. 80 AVIV).
Die Übertragung der Entscheidungsbefugnis von den kantonalen Amtsstellen
an das BIGA ist im Vernehmlassungsverfahren auch von Seiten des Verbandes
der kantonalen Arbeitsämter nicht bestritten worden.

22 Kurzarbeitsentschädigung

Art. 31 Abs. l Est. a

Der geltende Gesetzestext knüpft die Anspruchsberechtigung für Kurzarbeits-
entschädigung an die Voraussetzung, dass der «Arbeitgeber für die Versiche-
rung beitragspflichtig ist». Neu wird auf, die Beitragspflicht des einzelnen von
Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmers abgestellt.
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Damit wird die heutige, durch Rechtsprechung abgedeckte Praxis, wonach Ar-
beitnehmer, die selbst nicht beitragspflichtig sind (z. B. AHV-Altersrentner), aus
der Beitragspflicht ihres Arbeitgebers für andere Beschäftigte keinen Versiche-
rungsanspruch ableiten können, gesetzlich verankert.
Arbeitnehmern, die das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben und deswegen
nicht beitragspflichtig sind, wird die Anspruchsberechtigung ausdrücklich zuer-
kannt. Die Kurzarbeitsentschädigung wird damit in diesem Punkt den übrigen
Leistungsarten angeglichen (vgl. Art. 8 Abs. l Bst. d und Art. 13 Abs. 2 Bst. a
AVIG betreffend Arbeitslosenentschädigung sowie Art. 51 AVIG in Verbindung
mit Art. 73 'AVIV in bezug auf die Insolvenzentschädigung). Nach wie vor nicht
entschädigt wird hingegen Kurzarbeit von Lehrlingen (Art. 33 Abs. l Bst. e), da
der Inhalt des Lehrvertrags einen Beschäftigungsanspruch des Lehrlings ein-
schliesst und somit die Einführung von Kurzarbeit nicht zulässt.

Art. 31 Abs. 2

Das geltende Recht geht von der Annahme einer starren Arbeitszeit aus und de-
finiert auf dieser Grundlage den Arbeitsausfall, der für die Höhe der Entschädi-
gung massgebend ist. Bei flexiblen Arbeitszeitmustern lässt sich anhand der
heutigen Vorschriften nicht bestimmen, ob ein Arbeitsausfall vorliegt. Um si-
cherzustellen, dass die Kurzarbeit auch bei Betrieben mit flexiblen Arbeitszeit-
systemen ihren Zweck erfüllen kann, sind daher besondere Bestimmungen für
diesen Fall erforderlich. Angesichts der wohl noch nicht abgeschlossenen Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Arbeitszeitflexibilisierung ist es zurzeit nicht mög-
lich, eine detaillierte Regelung auf Gesetzesstufe vorzuschlagen. Stattdessen
empfiehlt sich die Schaffung einer Kompetenznorm, wie sie bisher bereits in be-
zug auf die Heimarbeitnehmer gegolten hat. Dass dabei der Bundesrat von der
allgemeinen Regelung nur soweit abweichen darf, wie es die zu regelnden Be-
sonderheiten gebieten, ergibt sich bereits aus dem verfassungsmässigen Grund-
satz der Rechtsgleichheit, weshalb der entsprechende Hinweis im bisherigen
Gesetzestext ohne Verlust gestrichen werden kann.
Bei der Verordnungsregelung wird insbesondere darauf geachtet werden müs-
sen, dass keine Risiken, die bei herkömmlichen Arbeitszeitsystemen der Arbeit-
geber zu tragen hat, auf die Versicherung abgewälzt werden können. Ferner
wird zu prüfen sein, ob für diese Fälle von der einmonatigen Abrechnungspe-
riode abgewichen werden muss. Dies würde besondere Vorschriften über die
Berechnung des Mindestausfalls (Art. 32 Abs. l Bst. b) und der Höchstdauer
der Entschädigung (Art. 35 Abs. 1) erforderlich machen.

Art. 32 Abs. 2

Die Herabsetzung der Belastung des Arbeitgebers bei der Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung stellt einen zentralen Revisionspunkt dar.

Diese Belastung muss spürbar sein, damit die Kurzarbeit nicht als billige Alter-
native zur Durchführung notwendiger Strukturbereinigungen eingesetzt wird.
Sie darf aber auch nicht so hoch angesetzt werden, dass dieses arbeitsmarktpo-
litisch wichtige Instrument ungenutzt bleibt und der Arbeitgeber stattdessen zu
Entlassungen schreitet. Wie in Ziffer 112 gezeigt wurde, führt die heutige Bela-
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stung zu arbeitsmarktlich unerwünschten Entwicklungen und muss daher als zu
hoch beurteilt werden.

Die bisherige Ausnahmeregelung für Härtefälle (zweiter Satz im bisherigen
Wortlaut) hat sich als wenig glücklich erwiesen. Die Verwaltung ist nicht in der
Lage, ohne übermässige Umtriebe zu beurteilen, ob ein Betrieb durch den Ka-
renztag in seiner Weiterexistenz gefährdet ist. Mit der Halbierung der Karenz-
frist kann auf eine solche Ausnahmeregeluhg verzichtet werden. (Zur Belastung
des Arbeitgebers siehe auch Art. 39 Abs. 2.)
In den Expertenberatungen zum Entwurf wurde als Variante vorgeschlagen,
den Karenztag vollständig aufzuheben und dafür auf die Rückvergütung der
vom Arbeitgeber für die ausgefallenen Stunden bezahlten Sozialversicherungs-
prämien (Art. 39 Abs. 2) zu verzichten. Der halbe Karenztag wurde aber mehr- -
heitlich als unentbehrlich erachtet. Die Verwaltung kann aus Kapazitätsgründen
wie aus ordnungspolitischen Überlegungen nicht umfassende Abklärungen über
die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit der Einführung von Kurzarbeit vor-
nehmen. Hier kommt der Karenzzeit die Funktion einer gewissen Schwelle zu,
die den Arbeitgeber insbesondere bei vereinzelten Ausfalltagen davon abhält,
zur Kurzarbeit zu schreiten, bevor andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Art. 32 Abs. 3
Nach bisheriger Regelung haben die Angestellten von Betrieben des Wintertou-
rismus bei vorübergehenden Betriebsschliessungen wegen Schneemangels kei-
nen Entschädigungsanspruch. Im Rahmen der Schlechtwetterentschädigung
mussten Entschädigungsanträge für solche Ausfälle abgewiesen werden, da
diese nicht unmittelbar auf das Wetter zurückzuführen sind. (Der Wettereinfluss
behindert nicht die Ausführung einer an sich vorhandenen Arbeit, sondern setzt
bereits früher ein, indem die Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen
gar nicht erst entsteht.) Auch eine Entschädigung als Kurzarbeit kam bisher
nicht in Frage, da die vorübergehende Schliessung dieser Betriebe bei Schnee-
mangel als betriebs- oder branchenüblich galt, was nach Artikel 33 Absatz l
Buchstabe b AVIG die Anrechenbarkeit des Ausfalls ausschliesst. Die Erfah-
rungen der letzten Winter haben nun aber gezeigt, dass diese Regelung zu aus-
gesprochenen Härtefällen führen kann, für die eine Lösung gesucht werden
muss.

Die vorgesehene neue Regelung beruht auf der Überlegung, dass zur Verhinde-
rung der Deckung von üblichen Betriebsrisiken eine genügend lange Karenzfrist
(anstelle des völligen Ausschlusses der Entschädigung) genügen würde. Deshalb
sollte die Kompetenzdelegation an den Bundesrat auch die Befugnis einschlies-
sen, eine Sonderkarenzfrist vorzusehen. Im Ergebnis ist eine Härtefallregelung
anzustreben: Arbeitsunterbrüche, die auf wetterbedingte Kundenausfälle zu-
rückzuführen sind, sollen von der Versicherung ausnahmsweise übernommen
werden, wenn sie nach Umfang und Dauer ausserordentlich sind, das heisst
nicht dem gewöhnlichen, in der Preiskalkulation zu berücksichtigenden Unter-
nehmerrisiko zugerechnet werden können. Die Verordnung könnte beispiels-
weise eine vollständige Einstellung des Kundenbetriebs und eine mindestens
zweiwöchige ununterbrochene Dauer des Arbeitsausfalls voraussetzen. Als be-
standene Karenzfrist können dabei natürlich nur Ausfalltage angerechnet wer-
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den, während denen das betreffende Arbeitsverhältnis bereits bestand ,und die
im Sinne des Betriebsrisikogedankens vom Arbeitgeber übernommen worden
sind. Von der Entschädigung ausgeschlossen sind selbstverständlich Arbeitsaus-
fälle, die sich ausserhalb der eigentlichen Saison, das heisst ausserhalb einer
jahreszeitlichen Periode ereignen, während welcher der Betrieb nachweislich
normalerweise geöffnet ist (vgl. Art. 33 Abs. l Bst. b und dessen Ergänzung
durch einen neuen Abs. 3).

Die vorgesehene Neuerung dürfte insbesondere Skischulen, Skilift- und Seil-
bahnbetrieben und Bergrestaurants zugute kommen.

Art. 33 Abs. 3

In der Praxis kommt es durchaus vor, dass Arbeitsausfälle nicht ausschliesslich
auf die Saisonbaisse zurückzuführen sind, sondern dass sich konjunkturelle und
saisonale Einflüsse überlagern. Dem Bundesrat soll deshalb die Kompetenz ein-
geräumt werden, die technischen Kriterien für die Ausgrenzung der saisonalen
Einflüsse zu schaffen.

Materiell ist dabei eine Regelung denkbar, wonach ein Ausfall als saisonüblich
gilt, wenn er die in der entsprechenden Jahreszeit der Vorjahre erlittenen Aus-
fälle (z. B. Durchschnitt der letzten fünf Jahre) nicht wesentlich übersteigt.

Art. 34 Abs. 2 zweiter Satz

Neu ist hier lediglich der Einschluss der Ferienentschädigungen. Dabei handelt
es sich um eine Festschreibung der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versi-
cherungsgerichts.

Art. 35 Abs. l
Diese Änderung erleichtert die Erfassung der Kurzarbeitsentschädigung im Ar-
beitsloseninformationssystem ALIS. Sie hat keine Auswirkungen auf die Höhe
oder Dauer der Entschädigung.

Art. 37 Bst. b und c
Buchstabe b muss der Änderung von Artikel 32 Absatz 2 redaktionell angepasst
werden.
Die Änderung von Buchstabe c bedeutet, dass der Arbeitgeber neu auch die
Unfallversicherungsprämien für die ausgefallene Arbeitszeit übernehmen muss.
Die bisherige Ausnahme der UV-Prämien hat bei Arbeitgebern und Unfallversi-
cherern zu administrativen Umtrieben geführt, die viel stärker ins Gewicht fal-
len als die bescheidene Prämieneinsparung.
Mit der Beifügung («...sofern nichts anderes vereinbart war.») wird die Ver-
knüpfung zu Artikel 91 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes hergestellt.
Abweichende Abreden zugunsten des Arbeitnehmers bei der Aufteilung der
Unfallversicherungsprämien sollten auch während des Bezugs von Kurzarbeits-
entschädigungen wirksam bleiben.
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Art. 39 Abs. 2

Allgemeine Überlegungen zur Frage der Entlastung des Arbeitgebers finden
sich in den Bemerkungen zu Artikel 32 Absatz 2..
Der Arbeitgeber ist nach Artikel 37 Buchstabe c AVIG verpflichtet, während
der Kurzarbeit die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Sozialversi-
cherungsbeiträge entsprechend der ungekürzten Arbeitszeit zu entrichten. Diese
sollen ihm nun teilweise (AHV/IV/EO/ALV) von der Arbeitslosenversicherung
zurückvergütet werden. Die Prämienanteile für die berufliche Vorsorge, für die
Unfallversicherung und für vertragliche Krankentaggeldversicherungen gehen
weiterhin zu Lasten des Arbeitgebers.
Dank der Beschränkung auf die von den AHV-Ausgleichskassen eingezogenen
Prämien, die für alle:Arbeitnehmer gleich hoch sind, kann die Neuerung ohne
nennenswerten zusätzlichen Verwaltungsaufwand bewerkstelligt, werden.

Art. 41 Abs. l

Bei kürzeren Arbeitsunterbrüchen steht der Kontrollaufwand betreffend die
persönlichen Arbeitsbemühungen des Kurzarbeiters in keinem vertretbaren Ver-
hältnis zum Erfolg solcher Bemühungen. Potentielle Drittarbeitgeber haben er-
fahrungsgemäss auch wenig Interesse, Personen einzustellen, die sich dem
Stammarbeitgeber kurzfristig wieder zur Verfügung halten müssen. Zudem hat
die Vermittlung von Ganzarbeitslosen auch aus sozialpolitischer Sicht Vorrang
vor der Vermittlung von Kurzarbeitern.
Die zeitliche Freigrenze, unterhalb derer; auf den Nachweis persönlicher Ar-
beitsbemühungen verzichtet wird, soll aus diesen Gründen von einer Woche auf
einen Monat angehoben werden.

23 Schlechtwetterentschädigung

Art. 42 Abs. l Bst. a

Wie bereits bei der Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. l Bst. a) wird hier
auch bezüglich der Schlechtwetterentschädigung festgehalten, dass die An-
spruchsberechtigung unter der Voraussetzung der individuellen Beitragspflicht
des betroffenen Arbeitnehmers steht. Ferner werden auch hinsichtlich der
Schlechtwetterentschädigung die Arbeitnehmer unter 18 Jahren den Beitrags-
pflichtigen gleichgestellt, womit diese Frage für alle Leistungsarten in überein-
stimmender Weise geregelt ist.
Die Bestimmung stimmt im Wortlaut mit dem vorgeschlagenen Artikel 31 Ab-
satz l Buchstabe a überein, so dass auf die dortigen Erläuterungen verwiesen
werden kann.

Art. 42 Abs. 2 (keine Änderung)

Dieser Bestimmung kommt im Rahmen der Schlechtwetterentschädigung ein
grosses Gewicht zu. Sie bildet - zusammen mit der Umschreibung des anre-
chenbaren Arbeitsausfalls (Art. 43 und 43 a) - die gesetzliche Grundlage für die
Festlegung des zu entschädigenden Versicherangsfalles.
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In nahezu allen Erwerbszweigen sind Arbeitsausfälle denkbar, bei deren Entste-
hung irgendwelche meteorologischen oder klimatischen Gegebenheiten als Teil-
ursachen mitgewirkt haben. Es kann aber nicht Aufgabe der Arbeitslosenversi-
cherung sein, jedesmal einzuspringen, wenn sich in der Kausalkette, die zu ei-
nem Ausfall geführt hat, irgendwelche derartigen Umstände ausmachen lassen.
Der Bundesrat ist daher der Auffassung, dass sowohl das Prinzip des numerus
clausus der anspruchsberechtigten Erwerbszweige wie auch eine restriktive Um-
schreibung der Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen als unentbehrliche Instru-
mente der Anspruchseingrenzung beibehalten werden müssen. Damit kann ins-
besondere dem Wunsch verschiedener Vernehmlasser nach Aufhebung der
«Branchenliste» nicht entsprochen werden. Wenn auf der einen Seite durchaus
einzuräumen ist, dass der Auswahl einzelner Branchen bisweilen der Anschein
des Willkürlichen anhaften mag, so muss anderseits auch berücksichtigt wer-
den, dass es angesichts der Vielfalt der zu regelnden tatsächlichen Verhältnisse
praktisch unmöglich und jedenfalls bisher nicht gelungen ist, abstrakte Krite-
rien zu formulieren, anhand derer man ohne Zuhilfenahme einer Liste eine be-
friedigende Abgrenzung der entschädigungswürdigen Ausfälle vornehmen
könnte.

Wie bis anhin wird auf Verordnungsebene zu prüfen sein, welche Erwerbs-
zweige im einzelnen unter die Schlechtwetterregelung fallen sollen. Das Fest-
halten an der ausdrücklichen Kompetenzerteilung an den Bundesrat soll unter-
streichen, dass der Exekutive hier weiterhin ein gewisses politisches Auswahl-
ermessen zukommen soll. Dabei kann die bisherige Liste (Art. 65 AVIV) im we-
sentlichen beibehalten werden. Aufgrund des nunmehr klarer formulierten Aus-
schlusses der Abdeckung von Kundenrisiken (vgl. Art. 43 und 43 a) erscheint es
allerdings fraglich, ob Ausfälle im Bautransportgewerbe die Entschädigungsvor-
aussetzungen überhaupt noch erfüllen können.

Art. 43 Abs. l
Die vorliegende Fassung dieses Absatzes bringt mehrere Neuerungen gegenüber
dem geltenden Recht.

Buchstabe a wird dahin abgeändert, dass der Ausfall nur anrechenbar ist, wenn
er ausschliesslich durch das Wetter verursacht wurde.
Buchstabe b umschreibt die Arten von Wettereinflüssen, die zur Anrechenbar-
keit des Ausfalls führen können, aber auch deren Intensität. Aus der Gegen-
überstellung mit Buchstabe a des neugeschaffenen Artikels 43 a wird deutlich,
dass der Wettereinfluss die Sphäre der Ausführung der Arbeit betreffen muss.
Ausfälle durch wetterbedingten Nachfragerückgang oder wetterbedingt verzö-
gerte Abnahme seitens der Kundschaft werden nicht entschädigt. (Diese Fälle
können allerdings unter Umständen nach den Vorschriften über die Kurzar-
beitsentschädigung von der Arbeitslosenversicherung übernommen werden.)
Entschädigt werden Fälle, in denen der Arbeitnehmer dem Wetter unmittelbar
ausgesetzt ist und deswegen nicht arbeiten kann (vgl. Art. 65 Abs. 2 der Arbeits-
losenversicherungsverordnung). Daneben soll auch ausdrücklich die technische
Unmöglichkeit der Fortführung von Arbeiten (z. B. Verarbeitung gewisser
Werkstoffe bei tiefen Temperaturen) als Ausfallgrund anerkannt werden, was
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der bisherigen Gerichts- und Verwaltungspraxis entspricht. Zusätzlich können
Fälle entschädigt werden, in denen die Ausführung der Arbeiten zwar technisch
möglich wäre, die hierzu notwendigen Massnahmen aber wirtschaftlich nicht
vertretbar sind. Dabei ist etwa an Gebirgsbaustellen zu denken, die im Winter
geschlossen werden müssen. An einzelnen Schönwettertagen wäre vielleicht
eine Arbeitsaufnahme möglich, aber es wäre wirtschaftlich nicht vertretbar, eine
aufwendige Installation der Infrastrukturen vorzunehmen, wenn schon für die
nächsten Tage mit einem erneuten Schlechtwettereinbruch zu rechnen ist, der
die Fortführung der Arbeiten verunmöglichen würde. Bei der Prüfung der
Frage, ob im Einzelfall eine wirtschaftliche Unvertretbarkeit in diesem Sinne
vorliegt, werden die kantonalen Amtsstellen allerdings einen strengen Massstab
anlegen müssen. Der Begriff der wirtschaftlichen Unvertretbarkeit darf dabei je-
denfalls nicht so verstanden werden, dass nur bei feststehender Rentabilität ge-
arbeitet werden müsste. Unter welchen konkreten Umständen dem Arbeitgeber
Massnahmen wie die Abdichtung von Fenstern oder die Abdeckung von Ar-
beitsort und -material, Schneeräumung usw. im Einzelfall zugemutet werden
können, wird die Praxis festzulegen haben.
Buchstabe c wird aus dem Zusammenhang mit der Neuordnung im Bereich der
Schlechtwettermeldungen verständlich. Art und Frequenz der Meldungen sollen
durch den Bundesrat geregelt werden (vgl. Art. 45). Die Festlegung der Rechts-
natur der Meldung als formelle Anspruchsvoraussetzung gehört jedoch auf Ge-
setzesstufe.
Auf die bisherige Voraussetzung (Abs. l Bst. b), wonach ein Arbeitsausfall min-
destens einen Drittel der auf der Arbeitsstelle beschäftigten Arbeitnehmer be-
treffen muss, soll verzichtet werden. Diese Vorschrift hat in der Praxis kaum be-
friedigend funktioniert, weil dem Arbeitgeber vernünftigerweise nicht verwehrt
werden kann, seine Arbeitnehmer von einer Baustelle zur anderen zu versetzen,
wo dies arbeitsorganisatorisch notwendig ist oder der Schadenminderung dient.
Damit hat es der Arbeitgeber aber weitgehend in der Hand, die Verteilung der
Arbeitskräfte auf verschiedene Baustellen so zu steuern, dass die Drittelsklausel
erreicht wird («Baustellengeometrie»). Die in Absatz! enthaltene Vorschrift,
wonach nur halbe und ganze Ausfalltage entschädigt werden, bildet dagegen
eine viel wirksamere Schranke gegen die Entschädigung von Bagatellfällen und
soll beibehalten werden.

Art. 43 Abs. 3

Die Fassung entspricht der Änderung in Artikel 32 Absatz 2 (siehe dortige Er-
läuterungen). Bereits in den Expertengremien überwog die Auffassung, dass die
Karenzzeit bei den beiden Leistungsarten der Kurzarbeits- und der Schlechtwet-
terentschädigung einheitlich geregelt werden soll. Nachdem die beiden Ent-
schädigungen neu einer gemeinsamen Höchstdauer unterstellt werden (vgl.
Art. 44), sollten Unterscheidungen in der Ausgestaltung der beiden Institute nur
dort bestehen bleiben, wo die zugrundeliegenden Sachverhalte Differenzierun-
gen erfordern. Das ist hier nicht der Fall.
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Art. 43 Abs. 5

Diese Bestimmung erscheint neu, inhaltlich unverändert, in Artikel 43 a Buch-
stabe c.

Art. 43a

Im Kapitel über die Kurzarbeitsentschädigung werden die hauptsächlichen
Fälle, in denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls ausgeschlossen ist, in
einem separaten Artikel aufgezählt. Der Entwurf befolgt nun diese Gesetzes-
technik auch bei der Schlechtwetterentschädigung. Damit kann die Anschau-
lichkeit des Gesetzes erhöht und sein Vollzug erleichtert werden.

Buchstabe a schliesst die lediglich mittelbar wetterbedingten Arbeitsausfälle von
der Schlechtwetterentschädigung aus. Ausfälle, bei denen nicht der Arbeitsvor-
gang als solcher, sondern die Nachfrage beeinträchtigt wird, gehören systema-
tisch in den Bereich der Kurzarbeit und können dort entschädigt werden, sofern
kein Ausschlusstatbestand (z. B. saisontypische Ausfälle) vorliegt.

Buchstabe b ändert nichts an der bisher geltenden Regelung, wonach Arbeit-
nehmer reiner Reb-, Pflanzen-, Obst- und Gemüsebaubetriebe entschädigt wer-
den können, wenn die normalerweise anfallenden Arbeiten wegen ausserge-
wöhnlicher Trockenheit .oder Nässe nicht verrichtet werden können (Art. 65
Abs. 3 AVIV). Dabei soll es bleiben; jedoch soll anderseits klargestellt werden,
dass die durch den Wechsel der Jahreszeiten bedingten üblichen Beschäfti-
gungsschwankungen in der Landwirtschaft keine Leistungen auslösen können.

Buchstabe c entspricht dem bisherigen Artikel 43 Absatz 5.
Buchstabe d verankert bisherige Rechtsprechung im Gesetz. Ausserdem ent-
spricht der Ausschluss der Temporärarbeitnehmer der Regelung bei der Kurzar-
beit (Art. 33 Abs. l Bst. e).

Art. 44

Nach bisheriger Regelung wird die Schlechtwetterentschädigung zeitlieh unbe-
grenzt ausgerichtet. Dies führt dazu, dass auch kurze, eindeutig dem Bereich
des gewöhnlichen Unternehmerrisikos zurechenbare Ausfälle im Sommer ent-
schädigt werden müssen. Im Winter dient die Schlechtwetterentschädigung oft-
mals zur überbrückenden Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen und dämpft da-
mit die Saisonarbeitslosigkeit ab; im Sommer hat sie jedoch keinen ins Gewicht
fallenden arbeitsplatzerhaltenden Effekt, da der Arbeitgeber sein Personal bei
relativ kurzen Absenzen in der Regel behält und bereit ist, die Löhne nach Arti-
kel 324 OR weiterzuzahlen, und zwar beides ohne dass es dafür eines besonde-
ren sozialversicherungsseitigen Anreizes bedürfte. In solchen Fällen stellt die
Schlechtwetterentschädigung eine Leistung an den Arbeitgeber dar, die der Ver-
sicherungszweck nicht rechtfertigt.

Wir haben daher geprüft, ob die Auszahlung von Schlechtwetterentschädigung
nicht auf die Winterszeit beschränkt werden sollte, wie das etwa auch in der
Bundesrepublik Deutschland der Fall ist (Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni
1969, §§74 ff.). Insbesondere wegen des auf beiden Alpenseiten unterschiedli-
chen Saisonverlaufs kann aber eine solche Lösung nicht unbesehen für die
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Schweiz übernommen werden. Derselbe Zweck kann ebenso effizient mit der
vorgeschlagenen Beschränkung der Höchstzahl der monatlichen Abrechnungs-
perioden erreicht werden. Danach soll der Arbeitgeber innerhalb von zwei Jah-
ren während höchstens zwölf Abrechnungsperioden Schlechtwetterentschädi-
gung beziehen können. Die Beschränkung zwingt zum haushälterischen Um-
gang mit diesem Anspruch, zumal mit jeder auch geringfügigen während einer
Abrechnungsperiode bezogenen Entschädigung eine ganze Periode konsumiert
wird.
Die zeitliche Beschränkung führt zu einer Annäherung in der Ausgestaltung der
Schlechtwetter- und der Kurzarbeitsentschädigung; ein bisher vielerorts als
stossend empfundenes Privileg der für die Schlechtwetterentschädigung an-
spruchsberechtigten Erwerbszweige wird abgebaut.

Um ununterbrochene Dauerbezüge, etwa durch abwechselnde Inanspruch-
nahme von Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung, zu verhindern, wer-
den die Bezüge beider Leistungsarten für die Ermittlung des Höchstanspruchs
zusammengezählt.

Art. 45 Abs. 1-3
Das im geltenden Gesetz vorgesehene Verfahren der Schlechtwettermeldungen
hat sich nach übereinstimmender Einschätzung der Vollzugsorgane (einschliess-
lich der Arbeitgeber) nicht bewährt. Der Aufwand bei der Bearbeitung der
Schlechtwettermeldungen ist in den Wintermonaten derart gross, dass den zu-
ständigen Stellen kaum mehr Zeit bleibt, die eingegangenen Meldungen ernst-
haft zu prüfen, so dass der mit der Einführung der Meldepflicht beabsichtigte
Zweck in der Praxis nicht erreicht werden konnte.
Weniger wäre hier mehr. Die heutige Regelung muss durch eine weniger auf-
wendige abgelöst werden, wobei eine Herabsetzung der Meldefrequenz bei an-
dauernden Unterbrüchen im Vordergrund steht. Bei den Expertenberatungen
hat sich gezeigt, dass man sich ohne Nachteile mit der einmaligen monatlichen
Meldung begnügen könnte. Zudem ist denkbar, dass der Zeitpunkt der Mel-
dung (nach geltendem Recht: unverzüglich bei Arbeitseinstellung) verlegt wird,
dies etwa im Sinne einer nachträglichen Meldung der Unterbrüche, deren Be-
rechtigung das zuständige Amt dann anhand von Wetteraufzeichnungen über-
prüfen kann. Der überwiegend technische Charakter des Gegenstandes lässt es
allerdings als zweckmässig erscheinen, wenn die Detailausgestaltung der Vor-
schriften über das Meldewesen nicht auf Gesetzesstufe geregelt, sondern gleich
wie bei den Kontrollvorschriften dem Bundesrat Überbunden wird.

Art. 48 Abs. 2

Es handelt sich hier für die Schlechtwetterentschädigung um die gleiche Ergän-
zung, wie sie Artikel 39 Absatz 2 für die Kurzarbeitsentschädigung vorsieht (vgl.
dort sowie Erläuterungen zu Art. 43 Abs. 3).

399



24 Insolvenzentschädigung

Art. 51 Bst. b

Da die Konkurseröffnung als Anspruchsvoraussetzung für die Insolvenzent-
schädigung formuliert ist, können zur Zeit Lohnausfälle nicht gedeckt werden,
wenn weder der Versicherte noch ein dritter Gläubiger bereit ist, den Kosten-
vorschuss nach Artikel 169 Absatz 2 SchKG zu leisten, weil im voraus nicht da-
mit gerechnet werden kann, dass diese Kosten wiedereingebracht werden kön-
nen. Aus der Sicht der ALV besteht kein Anlass, diesen Fall offensichtlicher
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers anders zu behandeln als den Fall, wo der
Konkurs tatsächlich eröffnet wird.
Die neue Bestimmung bildet gleichzeitig eine Gesetzesgrundlage für entspre-
chende Auskünfte der Betreibungs- und Konkursämter an die Organe der Ar-
beitslosenversicherung.

Art. 52 Abs. l dritter Satz
Mit dieser Ergänzung wird eine bestehende Deckungslücke in der Insolvenzent-
schädigung geschlossen. Nach bisheriger Fassung werden nur die drei letzten
Monatslöhne vor der Konkurseröffnung bzw. vor dem Pfändungsbegehren
durch die Insolvenzentschädigung gedeckt.
Verzögert sich die Konkurseröffnung (oder das Pfändungsverfahren) z. B. in-
folge trölerischen Verhaltens des Schuldners (etwa durch unbegründete Erhe-
bung eines Rechtsvorschlags), so kann dies dazu führen, dass die ausstehenden
Lohnforderungen wegen Ablaufs der Frist ganz oder teilweise nicht mehr ent-
schädigt werden können.

Um den Realitäten des Betreibungsverfahrens besser Rechnung zu tragen, wird
der Stillstand der Drei-Monate-Frist während der Dauer von Verfahren, auf die
der Versicherte keinen Einfluss nehmen kann, vorgesehen. Dabei ist sowohl an
das eigentliche Betreibungs- wie auch an Gerichtsverfahren (ordentlicher Pro-
zessweg oder Rechtsöffnung bzw. Aberkennungsklage) zu denken.

Art. 58

Bereits der geltende Artikel 58 sieht vor, dass die Insolvenzentschädigung auch
bei Lohnausfällen im Zusammenhang mit einem Nachlassvertrag zum Zuge
kommen soll.
Bisher herrschte allerdings eine gewisse Rechtsunsicherheit hinsichtlich der
Frage, ob die drei zu entschädigenden Monate vom Datum der Genehmigung
des Nachlassvertrages oder bereits vom Zeitpunkt der Bewilligung der Nach-
lassstundung an zurückzurechnen seien. Die neue Fassung entscheidet diese
Streitfrage im Sinne der zweiten Lösung. Damit bildet das nachmalige Zustan-
dekommen des Nachlassvertrages keine Anspruchsvoraussetzung mehr; der An-
spruch entsteht bereits mit der Stundungsbewilligung.
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25 Präventivmassnahmen

Art. 62 Abs. 2 Bst. c

Da im Rahmen der Präventivmassnahmen Leistungen sowohl an den einzelnen
Kursteilnehmer wie an den Kursveranstalter ausgerichtet werden können, ist
eine Abgrenzungsregelung zur Verhinderung von Doppelzahlungen sinnvoll.
Die Abrechnung mit dem Kursveranstalter vermindert zudem den Kontrollauf-
wand der Verwaltung.

Art. 63

Die Änderung zielt darauf ab, die bisherige Subvention von 20 bis 50 Prozent
der Kosten durch das Prinzip der vollen Deckung der anrechenbaren Kosten
abzulösen. Damit werden die Leistungen bei kollektiven Kursen den Leistungen
bei individuellen Kursen gleichgestellt. Die zu erwartenden Mehrkosten dürften
sich dabei im Rahmen halten, da viele dieser Kurse über den individuellen Weg
schon heute voll entschädigt werden. Die volle Kostendeckung entspricht zwar
nicht den Subventionsgrundsätzen; um die festgestellten Umgehungen auszu-
schalten, erscheint sie jedoch verantwortbar.

Art. 66 Abs. 2 und 3

Die Einarbeitungszuschüsse werden von den Praktikern der Arbeitsvermittlung
als eine der wirksamsten Einzelmassnahmen zur Eingliederung von schwerver-
mittelbaren Arbeitslosen beurteilt. Da aber der Aufwand und die Verpflichtun-
gen auch für den Arbeitgeber beträchtlich sind, konnten 1988 zum Beispiel nur
gut 360 Einarbeitungsverhältnisse abgeschlossen werden. Vereinzelt dauert die
Einarbeitungsphase bzw. die unterdurchschnittliche Arbeitsleistung des Schwer-
vermittelbaren länger als sechs Monate. Deshalb soll die Möglichkeit einer zeit-
lichen Ausdehnung der Einarbeitüngszuschüsse in Sonderfällen geschaffen wer-
den.

Art. 66 Absi 4 (neu)
Es scheint fraglich, ob für die Erhebung von AHV-Beiträgen auf Einarbeitungs-
zuschüssen eine genügende gesetzliche Grundlage besteht. Um diese Rechtsun-
sicherheit zu beheben, ist es zweckmässig, formell Klarheit zu schaffen, denn
materiell ist diese Frage unbestritten; nach allgemein geübter Praxis werden
heute Sozialversicherungsbeiträge auf allen Einarbeitungszuschüssen entrichtet.

Art. 75 Abs. l
Bisher regelte dieser Absatz die Höhe der Beitragssätze für Beschäftigungspro-
gramme durch einen Verweis auf die entsprechende Regelung bei den Weiter-
bildungs- und Umschulungskursen. Weil die vorgeschlagene Erhöhung der Bei-
träge an Kurse (Art. 63) für Beschäftigungsprogramme nicht gelten soll, muss
Artikel 75 redaktionell angepasst werden.
Die Beitragssätze für Beschäftigungsprogramme werden damit unverändert bei
20-50 Prozent liegen.
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26 Organisation

Art. 83 Abs. l Bst. c

Buchstabe d desselben Absatzes räumt der Ausgleichsstelle ausdrücklich die Be-
fugnis ein, die Revision der Auszahlungen «ganz oder teilweise den Kantonen
oder einer anderen Stelle» zu übertragen. In Buchstabe c fehlt eine entspre-
chende ausdrückliche Kompetenz in bezug auf die Prüfung der Geschäftsfüh-
rung. Dieser Unterschied erklärt sich aus der alten Ordnung, wo die Auszah-
lungsrevision teilweise durch die Kantone erfolgte.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Neuordnung haben gezeigt, dass einerseits
für eine Übertragung der Auszahlungsrevision an Dritte heute kaum mehr ein
Bedürfnis besteht; anderseits ist die Prüfung der Geschäftsführung, insbeson-
dere die Kontrolle der Buchhaltung, in manchen Fällen durch die Einführung
der EDV anspruchsvoller geworden, so dass sich der Einsatz von externen Spe-
zialisten in gewissen Fällen aufdrängt.
In der Konsultativkommission ist, insbesondere von Vertretern der Verbands-
kassen, unter Hinweis auf die AHV der dringende Wunsch geäussert worden,
dass die Wahl der Revisionsstelle dem Kassenträger überlassen werde. Diesem
Prinzip kann mit zwei Einschränkungen zugestimmt werden: Erstens muss die
gewählte Stelle Gewähr für eine fachkundige Prüfung der Geschäftsführung
bieten und unbefangen sein. Zweitens muss die Ausgleichsstelle die Revision
der Geschäftsführung nach wie vor zu einem wesentlichen Teil selber ausfüh-
ren, denn die Delegation an verwaltungsexterne Stellen gebietet schon aus Ko-
stengründen eine gewisse Zurückhaltung. Der Entscheid, ob die Revision über-
haupt delegiert wird, muss im Einzelfall der Ausgleichsstelle vorbehalten blei-
ben. Insofern ist die Ausgangslage nicht mit jener der AHV zu vergleichen, so
dass eine absolut freie Wahl der Revisionsstelle durch den Kassenträger im
Rahmen der ALV abzulehnen ist. Die Einzelheiten sind aber in der Verordnung
zu regeln.

3 Auswirkungen

31 Finanzielle und personelle Auswirkungen

311 Auf den Bund

Die Vorlage ändert nichts am Grundsatz der selbsttragenden Arbeitslosenversi-
cherung, so dass mit den vorgeschlagenen Änderungen kein Mehraufwand für
die Bundesfinanzen verbunden ist. Dagegen verursachen die vorgesehenen Än-
derungen zusätzliche Ausgaben des Ausgleichsfonds.

Unter Verhältnissen, wie sie von 1984 bis 1988 geherrscht haben, sind schät-
zungsweise folgende jährliche Mehrauslagen zu erwarten:
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Mio. Fr.

Vereinheitlichung des Taggeldansatzes 25,0
(Art. 22 Abs. 1)

Karenztag Kurzarbeit 3,5
(Art. 32 Abs. 2)

Prämienvergütung Kurzarbeit : 2,5
(Art. 39 Abs. 2)

Karenztag Schlechtwetterentschädigung 5,5
(Art. 43 Abs. 3)
Prämienvergütung Schlechtwetterentschädigung 3,7
(Art. 48 Abs. 2)
Total 40,2

Der mit den übrigen vorgeschlagenen Änderungen verbundene Mehr- oder
Minderaufwand (vgl. zeitliche Begrenzung der Schlechtwetterentschädigung)
kann nicht abgeschätzt werden, dürfte aber insgesamt kaum ins Gewicht fallen.
Die Leistungen aufgrund der Härtefallregelung für indirekt wetterbedingte Ar-
beitsausfälle (Art. 32 Abs. 3) sind mangels Erfahrung schwer veranschlagbar.
Sie dürften nur in überdurchschnittlich milden Wintern mit anhaltendem
Schneemarigel ins Gewicht fallen und auch dann lediglich einen geringen Teil
der Entschädigungen ausmachen, die wegen dieser Wetterlage im Baugewerbe
eingespart werden können.
Die jährlichen Gesamtausgaben des Ausgleichsfonds beliefen sich im Durch-
schnitt der Jahre 1984-1988 auf 659 Millionen Franken.
Personellen Mehrbedarf auf Bundesebene bedingt die Revision nicht.

312 Auf die Kantone und Gemeinden

Die Kantone und Gemeinden werden durch die vorgesehenen Änderungen we-
der finanziell noch personell belastet. Die geplante Vereinfachung des Verfah-
rens bei wetterbedingten Arbeitsunterbrüchen wird die administrativen Abläufe
beschleunigen, aber kaum in Personaleinsparungen umgesetzt werden können.
Eine gewisse Entlastung kantonaler Mittel kann durch die Erhöhung der An-
sätze für Beiträge an Weiterbildungs- und Umschulungseinrichtungen (Art. 63)
eintreten. Diese darf allerdings nicht überschätzt werden, da viele dieser Kurse
bereits heute über den Weg des Kursauslagenersatzes an die einzelnen Kursteil-
nehmer voll durch die Versicherung finanziert werden.

313 Auf die Arbeitslosenkassen

Bei allen beantragten Änderungen wurde ein besonderes Gewicht auf die voll-
zugsgerechte Ausgestaltung des Gesetzes gelegt, so dass bei den Arbeitslosen-
kassen kein zusätzlicher Aufwand zu Lasten ihrer Träger entstehen wird.
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314 Auf die Arbeitgeber

Neben der bereits kommentierten Herabsetzung des Selbstbehaltes des Arbeit-
gebers bei Kurzarbeit und wetterbedingten Ausfällen (vgl. Ziff. 112) ist auf die
Vereinfachung der Schlechtwettermeldungen (Art. 45) hinzuweisen. Diese Mass-
nahme führt zu einer erheblichen Herabsetzung des Administrativaufwands und
kommt damit vor allem auch den in dieser Hinsicht besonders belasteten Klein-
und Mittelbetrieben zugute.

32 Andere Auswirkungen

Wir haben bereits in Ziffer 114 die Auswirkungen auf die Berg- und Randregio-
nen dargestellt. Wir verweisen auf die dort gemachten Ausführungen.

4 Legislaturplanung

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung 1987-1991 angekündigt worden (BB1
1988 l 395, Anhang 1).

5 Verhältnis zum internationalen Recht

51 Allgemeines

511 Verhältnis zum europäischen Recht

Die Teilrevision des AVIG ist bezüglich der Kompatibilität unseres Arbeitslo-
senversicherungsrechts mit den entsprechenden Regelungen der Europäischen
Gemeinschaft und des Europarats neutral. Gegenstand der Vorlage bilden aus-
schliesslich landesrechtliche Aspekte. Die vorgeschlagenen Bestimmungen füh-
ren zu keinen neuen Divergenzen, eliminieren aber auch nicht die bestehenden.

512 Verhältnis zum internationalen Recht

Die neuen Gesetzesbestimmungen sind mit dem IAO-Übereinkommen (Nr. 168)
über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit, das den
IAO-Mitgliedstaaten zur Ratifikation vorliegt, und zu dem wir Ihnen ebenfalls
eine Botschaft unterbreiten, vereinbar.

52 Schlechtwetterentschädigung

In ihrer grossen Mehrheit verfügen die europäischen Staaten über Entschädi-
gungssysteme für wetterbedingte Arbeitsausfälle. Die anspruchsberechtigten Er-
werbszweige werden dabei überall klar abgegrenzt. Gedeckt ist die Bauwirt-
schaft (Hoch- und Tiefbau). In keinem Land deckt die Schlechtwetterentschädi-
gung die durch das Wetter mittelbar verursachten Ausfälle.
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Aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit ist es daher wünschbar, dass die betref-
fenden Erwerbszweige den Schutz nicht verlieren, der ihrer europäischen Kon-
kurrenz gewährt wird.

6 Rechtliche Grundlagen

61 Verfassungsmässigkeit

Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen werfen keine besonderen Fragen hin-
sichtlich ihrer Verfassungsmässigkeit auf. Die Bundeskompetenz zur Gesetzge-
bung im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist in Artikel 34novles, jene für die
Insolvenzentschädigung in Artikel 34ter Absatz l Buchstabe a der Bundesverfas-
sung verankert.
Mit der beantragten Vereinheitlichung der Taggeldansätze für verheiratete und
ledige Versicherte (Art. 22 Abs. 1) wird eine von weiten Kreisen als diskriminie-
rend betrachtete Unterscheidung aufgehoben.
Wie in Ziffer 113.1 näher ausgeführt wurde, ist die Ungleichbehandlung der
verschiedenen Erwerbszweige hinsichtlich ihres Anspruchs auf Schlechtwetter-
entschädigung durch die Unterschiede der tatsächlichen Verhältnisse begründet,
so dass die Rechtsgleichheit nicht tangiert wird.

62 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Der Entwurf sieht an vier Stellen neue Kompetenzdelegationen an den Bundes-
rat vor. Nach Artikel 31 Absatz 2 soll er die Kurzarbeitsentschädigung im Fall
flexibler Arbeitszeiten regeln. In Artikel 32 Absatz 3 wird er ermächtigt, die An-
rechenbarkeit von mittelbar wetterbedingten Arbeitsausfällen zu regeln. Nach
Artikel 33 Absatz 3 obliegt ihm die Umschreibung von Kriterien zur Abgren-
zung saisonal bedingter Arbeitsausfälle gegenüber den Ausfällen aus wirtschaft-
lichen Gründen. Aufgrund von Artikel 45 Absatz l hat er schliesslich Vorschrif-
ten über das Meldewesen beim Bezug von Schlechtwetterentschädigungen zu
erlassen.
Im Fall des Artikels 32 wird dem Bundesrat ein weiter politischer Gestaltungs-
spielraum zur gesetzesvertretenden Regelung zugestanden, was notwendig er-
scheint, um der Vielfalt der zu regelnden Verhältnisse Rechnung zu tragen. In
den anderen Fällen handelt es sich eher um vollzugsorientierte, technische Fra-
gen der Gesetzesergänzung und -interprétation.
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Arbeitslosenversicherungsgesetz Entwurf
(AVIG)

Änderung vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 23. August 1989 '),

beschliesst:

I

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 19822) wird wie folgt geän-
dert:

Titel, Abkürzung

Betrifft nur die italienische Fassung.

Art. 10 Abs. 2bJs (neu)
2bis Nicht ais teilweise arbeitslos gilt, wer wegen einer vorübergehenden Verkür-
zung der Arbeitszeit (Kurzarbeit) nicht im normalen Umfang beschäftigt wird.

Art. 11 Abs. 4
4 Eine Ferienentschädigung, die der Versicherte, bei der Beendigung seines Ar-
beitsverhältnisses bezogen hat oder die in seinem Lohn eingeschlossen war, hat
keinen Einfluss auf die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls. Der Bundesrat
kann für Sonderfälle eine abweichende Regelung erlassen.

Art. 22 Abs. l und 4
1 Ein volles Taggeld beträgt 80 Prozent des versicherten Verdienstes. Der Versi-
cherte erhält zudem einen Zuschlag, der den auf den Tag umgerechneten ge-
setzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht, auf die er Anspruch
hätte, wenn er in einem ArbeitsVerhältnis stände. Dieser Zuschlag wird nur aus-
bezahlt, soweit die Kinderzulagen während der Arbeitslosigkeit nicht ausgerich-
tet werden.

» BEI 1989 III 377
2> SR 837.0
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Arbeitslosenversicherungsgesetz

4 Für Arbeitslose, deren Taggeld einen vom Bundesrat bestimmten Betrag nicht
erreicht, und für Arbeitslose, die mindestens 45 Jahre alt oder invalid sind, wird
das Taggeld nicht gekürzt.

Art. 23 Abs. 4
Aufgehoben

Art. 24 Anrechnung von Zwischenverdienst
1 Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbständiger oder selb-
ständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode
erzielt.
2 Der Versicherte hat Anspruch auf 80 Prozent des Verdienstausfalls, solange
die Höchstzahl der Taggelder (Art. 27) nicht bezogen ist.
3 Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode
erzielten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen An-
satz für die betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenver-
dienst (Art. 23 Abs. 3) bleibt unberücksichtigt.
4 Nimmt der Versicherte zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit für wenigstens
eine ganze Kontrollperiode eine Vollzeitbeschäftigung an, deren Entlöhnung
geringer ist als die ihm zustehende Arbeitslosenentschädigung, so ist Artikel 11
Absatz l während der ersten sechs Monate einer solchen Beschäftigung nicht
anwendbar.

Art. 25
Aufgehoben

Art. 29 Abs. 2 zweiter und dritter Satz
2... Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Kon-
kursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230 SchKG')).
Die Ausgleichsstelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendma-
chung zu verzichten, wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offen-
sichtlich unberechtigt ist oder sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen
lässt.

Art. 31 Abs. l Est. a und Abs. 2
1 Arbeitnehmer, deren normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit ganz ein-
gestellt ist, haben Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn:

D SR 281.1
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a. sie für die Versicherung beitragspflichtig sind oder das Mindestalter für
die Beitragspflicht in der AHV noch nicht erreicht haben;

2 Der Bundesrat kann abweichende Bestimmungen erlassen über die Kurzar-
beitsentschädigung :

a. für Heimarbeitnehmer;
b. für Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit innerhalb vertraglich festgelegter

Grenzen veränderlich ist.

Art. 32 Abs. 2 und 3
2 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird für jede Abrechnungsperiode ein hal-
ber Arbeitstag als Karenzzeit abgezogen.
3 Der Bundesrat regelt die Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen, die auf be-
hördliche Massnahmen, auf wetterbedingte Kundenausfälle oder auf andere
vom Arbeitgeber nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Er kann
für diese Fälle von Absatz 2 abweichende längere Karenzfristen vorsehen und
bestimmen, dass der Arbeitsausfall nur bei vollständiger Betriebseinstellung an-
rechenbar ist.

Art. 33 Abs. 3 (neu)
3 Der Bundesrat umschreibt den Begriff der saisonalen Beschäftigungsschwan-
kungen.

Art. 34 Abs. 2 zweiter Satz
2... Eingeschlossen sind Ferienentschädigungen und die vertraglich vereinbar-
ten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht während der Kurzarbeit weiterbe-
zahlt werden oder Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen sind. ...

Art. 35 Abs. l
1 Innerhalb von zwei Jahren wird die Kurzarbeitsentschädigung während höch-
stens zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Diese Frist gilt für den Betrieb
und beginnt mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die Kurz-
arbeitsentschädigung ausgerichtet wird.

Art. 37 Bst. b und c

Der Arbeitgeber ist verpflichtet:
b. die Kurzarbeitsentschädigung für die Karenzzeit (Art. 32 Abs. 2) zu seinen

Lasten zu übernehmen;
c. während der Kurzarbeit die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbar-

ten Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der normalen Arbeitszeit zu
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bezahlen; er ist berechtigt, die vollen Beitragsanteile der Arbeitnehmer
vom Lohn abzuziehen, sofern nichts anderes vereinbart war.

Art. 39 Abs. 2
2 Sofern alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der
kantonalen Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die recht-
massig ausgerichtete Kurzarbeitsentschädigung unter Abzug der Karenzzeit
(Art. 37 Bst. b) in der Regel innerhalb eines Monats. Sie vergütet ihm ausser-
dem die auf die anrechenbaren Ausfallzeiten entfallenden Arbeitgeberbeiträge
an die AHV/IV/EO/ALV.

Art. 41 Abs. I zweiter Satz
1... Arbeitnehmer, deren Arbeit länger als einen Monat ganz eingestellt ist, müs-
sen sich ausserdem selber um eine solche bemühen.

Art. 42 Abs. l Bst. a
1 Arbeitnehmer in Erwerbszweigen, in denen wetterbedingte Arbeitsausfälle üb-
lich sind, haben Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung, wenn:

a. sie für die Versicherung beitragspflichtig sind oder das Mindestalter für
die Beitragspflicht in der AHV noch nicht erreicht haben und

Art. 43 Abs. l, 3 und 5
1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn:

a. er ausschliesslich durch das Wetter verursacht wird;
b. die Fortführung der Arbeiten technisch unmöglich oder wirtschaftlich un-

vertretbar ist oder den Arbeitnehmern nicht zugemutet werden kann und
c. er vom Arbeitgeber ordnungsgemäss gemeldet wird.

3 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird für jede Abrechnungsperiode ein hal-
ber Arbeitstag als Karenzzeit abgezogen.
5 Aufgehoben

Art. 43a Nicht anrechenbarer Arbeitsausfall (neu)

Der Arbeitsausfall ist insbesondere nicht anrechenbar, wenn:
a. er nur mittelbar auf das Wetter zurückzuführen ist (Kundenausfälle, Ter-

minverzögerungen) ;
b. es sich um saisonübliche Ausfälle der Landwirtschaft handelt;
c. der Arbeitnehmer mit der Arbeitseinstellung nicht einverstanden ist und

deshalb nach Arbeitsvertrag entlöhnt werden muss;
d. er Personen betrifft, die im Dienste einer Organisation für Temporärarbeit

stehen.
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Art. 44 Bemessung und Dauer der Schlechtwetterentschädigung
1 Bemessung und Dauer der Schlechtwetterentschädigung richten sich nach den
Artikeln 34 und 35.
2 Für die Ermittlung der Höchstdauer werden die Abrechnungsperioden der
Kurzarbeits- und der Schlechtwetterentschädigung zusammengezählt.

Art. 45 Abs. 1-3
1 Der Bundesrat regelt das Meldeverfahren.
2 und 3 Aufgehoben

Art. 48 Abs. 2
2 Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der kantonalen
Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die rechtmässig ausge-
richtete Schlechtwetterentschädigung unter Abzug der Karenzzeit (Art. 43
Abs. 3) in der Regel innerhalb eines Monats. Sie vergütet ihm ausserdem die
auf die anrechenbaren Ausfallzeiten entfallenden Arbeitgeberbeiträge an die
AHV/IV/EO/ALV.

Art. 51 Bst. b (neu) und c
Beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der
Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäfti-
gen, haben Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn:

b. der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offen-
sichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereit findet,
die Kosten vorzuschiessen, oder

Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.

Art. 52 Abs. l dritter Satz (neu)
1 ... Verzögert sich die Konkurseröffnung oder das Pfändungsbegehren durch
ein Gerichts- oder Betreibungsverfahren, so fällt die Dauer dieses Verfahrens
für die Berechnung der Frist von drei Monaten nicht in Betracht.

Art. 58 Nachlassstundung

Bei einer Nachlassstundung oder einem richterlichen Konkursaufschub gilt die-
ses Kapitel sinngemäss.
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Art. 62 Abs. 2 Bst. c (neu)
2 Es gelten die folgenden Voraussetzungen: ,

c. von den arbeitslosen Teilnehmern dürfen keine Beiträge für Kursgeld und
Lehrmittel erhoben werden.

Art. 63 Umfang der Leistungen

Die Versicherung ersetzt die nachgewiesenen notwendigen Kosten für die
Durchführung des Kurses. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten.

Art. 66 Abs. 2 sowie 3 und 4 (neu)
2 Sie werden innerhalb der Rahmenfrist für längstens sechs Monate, in Ausnah-
mefällen, insbesondere für ältere Arbeitslose, für längstens zwölf Monate,ausge-
richtet. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten.
3 Die Einarbeitungszuschüsse werden nach jedem Drittel der vorgesehenen Ein-
arbeitungszeit, frühestens aber nach jeweils zwei Monaten, um je einen Drittel
des ursprünglichen Betrages gekürzt.
4 Die Einarbeitungszuschüsse werden zusammen mit dem vereinbarten Lohn
vom Arbeitgeber ausbezahlt. Der Arbeitgeber hat darauf die üblichen Sozialver-
sicherungsbeiträge zu entrichten und dem Arbeitnehmer den auf ihn entfallen-
den Anteil abzuziehen.

Art. 75 Abs. l
1 Die Beiträge für die vorübergehende Beschäftigung von Arbeitslosen betragen
20-50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Der Bundesrat bestimmt die Einzel-
heiten, insbesondere die anrechenbaren Kosten und die Beitragsabstufung. Zu-
ständigkeit und Verfahren richten sich nach Artikel 64.

Art. 83 Abs. l Bst. c
1 Die Ausgleichsstelle:

c. prüft periodisch die Geschäftsführung der Kassen oder überträgt diese
Prüfungen ganz oder teilweise geeigneten Treuhandstellen;

II
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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